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Stadt Blaustein
Marktplatz 2
89134 Blaustein
Deutschland
Telefon: +4973048020
E-Mail: stadt@blaustein.de

Stadt Blaustein
vertreten durch Herrn Bürgermeister Konrad Menz
Marktplatz 2
89134 Blaustein
stadt@blaustein.de

Verantwortlichkeiten

Behördlicher Datenschutzbeauftragter:
Komm.ONE
Anstalt des öffentlichen Rechts
Tel. 0711-8108 14444
datenschutz@blaustein.de

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Ihre Daten werden erhoben, um den Willkommensbesuch bei Ihrem neugeborenen Kind durchzuführen und Sie über die 
Leistungsangebote zur Beratung und Hilfe in Fragen der Entwicklung Ihres Kindes in den ersten Lebensjahren zu informieren 
und das Begrüßungsgeschenk des Bürgermeisters auszuhändigen.

Kurzbeschreibung

Ihre Daten werden erhoben, um den Willkommensbesuch bei Ihrem neugeborenen Kind durchzuführen und Sie über die
Leistungsangebote zur Beratung und Hilfe in Fragen der Entwicklung Ihres Kindes in den ersten Lebensjahren zu informieren
und das Begrüßungsgeschenk des Bürgermeisters auszuhändigen.

Kategorien der Daten: Es werden allgemeine Personendaten erfasst (Name und Adresse der Eltern, Name und Geburtsdatum
des Kindes).

Zweck der Datenverarbeitung

Ihre Daten werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c DSGVO in Verbindung mit § 2 des Gesetzes zur Kooperation
und Information im Kinderschutz (KKG), § 16 des Achten Sozialgesetzbuches (SGB VIII) und § 5 Abs.10 Meldeverordnung BW
(MVO) i.V.m. § 55 Bundesmeldegesetz (BMG) verarbeitet.

Rechtsgrundlage

Name und Vorname der Eltern

Adresse und Kontaktdaten

Geburtsdatum und Name des Kindes

ggf. weitere freiwillige Angaben im Gespräch

Datenkategorien

Die Anonymisierung Ihrer Daten erfolgt drei Monate nachdem der Willkommensbesuch stattgefunden hat bzw. die statistische
Erfassung erfolgt ist automatisch.

Regelfristen für die Löschung

Durch die Stadt Blaustein beauftragte ehrenamtlich tätige Personen, die die Willkommensbesuche ausführen.Empfänger oder Kategorien von Empfängern der
personenbezogenen Daten

Wir beabsichtigen nicht, Ihre personenbezogenen Daten an ein Drittland oder internationale Organisation zu übermitteln.Absicht der Übermittlung an ein Drittland oder
internationale Organisation

Es besteht ein Recht auf Auskunft der von der Vergabestelle verarbeiteten personenbezogenen Daten.Recht auf Auskunft

Es besteht ein Recht auf Berichtigung, sofern die personenbezogenen Daten der betroffenen Person nicht oder nicht mehr
zutreffend sind. Bei unvollständigen Daten kann - unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung - eine
Vervollständigung verlangt werden.

Recht auf Berichtigung

Die betroffene Person kann die Löschung ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Der Anspruch hängt jedoch u.a.
davon ab, ob die Daten noch zur Erfüllung der Aufgaben benötigt werden.

Recht auf Löschung

Sie haben das Recht die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben
ist: 

Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen angezweifelt. 

Die Verarbeitung ist unrechtmäßig; Sie lehnen eine Löschung jedoch ab. 

Personenbezogene Daten werden für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt; Sie benötigen die Daten
jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt. Solange noch nicht feststeht,
ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen Ihnen gegenüber überwiegen, wird die Verarbeitung eingeschränkt.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung

Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, weil die Verarbeitung Teil unserer öffentlichen Aufgaben ist, oder wenn
wir Ihre Daten auf Basis eines berechtigten Interesses verarbeiten, haben Sie das Recht, der Verarbeitung zu widersprechen.
Zwingende Gründe können diesem Recht jedoch entgegenstehen.

Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung
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Dieses Recht steht Ihnen nur bezüglich solcher personenbezogener Daten zu, welche Sie uns selbst bereitgestellt haben. Sie
haben das Recht, von uns zu verlangen, dass diese personenbezogenen Daten von uns direkt an einen anderen
Verantwortlichen oder an eine andere Organisation übermittelt werden. Alternativ haben Sie das Recht, von uns zu verlangen,
dass wir Ihnen selbst die Daten in einem maschinenlesbaren Format bereitstellen. Dies gilt jedoch nur, wenn wir Ihre
personenbezogenen Daten aufgrund Ihrer Einwilligung oder aufgrund eines Vertrages bzw. im Rahmen von
Vertragsverhandlungen verarbeiten und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.

Recht auf Datenübertragbarkeit

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg

Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
oder:
Lautenschlagerstraße 20
70173 Stuttgart
Telefon: 07 11/61 55 41-0
Telefax: 07 11/61 55 41-15
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de
Homepage: http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
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